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No. 61. Freitag , den 25 . Mai 1917. 33 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.
A« die Herren Bürgermeister de« Krrisr«.

Die Bestimmungen wegen Anmeldung der beschlagnahmten
kgenstände aus Aluminium scheinen noch nicht in allen ;Gemein-
mgenügend bekannt zu sein. Sie wollen daher nochmals orts-
llich darauf hinweism .'dah sämtliche Gegenstände aus Aluminium
ischlagnahmt sind und sofort bei ihnen angemeldet werden müs-

Jm übrigen Verweise ' ich auf meine Verfügung vom 5. 3.
sKreisblatt Nr . 30) und vom 22. 3 . 17. Der Üebernahme-
i ist auf 12 Mk. pro kg erhöht . Etwa eingehende Meldun-
ersuche ich sofort einzusenden.
Mrsterkurg. den 23. Mai 1917.

Der Uorstkendc desHreisausschuste ».
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A« die Herren Kiirgermeilter de» Kreises.
Betr . : Klitzunlnge « .

An die Erledigung meiner Verfügung vom 10. 5. 1917
isblatt Nr . 57 wird hiermit erinnert . Die fehlenden Berichte
«rte ich bestimmt bis 30. ds. Mts.

Mesterdnrg, den 24. Mai 1917.
Der Dorsttzendr de» Kreisansschnste«.

An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.
An die sofortige Erledigung meiner Verfügung vom 14.

>i 1917, betr : Ablieferung von Gerste, wird erinnert.
Mesterdnrg. den 23. Mai 1917.

Der Vorsitzende de» Kreisansschnste«.
An die Herren Bürgermeister de» Kreises.

Beschlagnahme, wiederholte Bestandsrrhednng«nd
Gntrignnng von DestiUationsapparate« an» Kup¬
fer «nd Knpferlegiernngr».

Mit Bezug auf die Bekanntmachung des stellv. General-
mmandos in Frankfurt a M ., vom 15. Mai 1917, die in
!̂r 57 des Amtl . Kreisblattes veröffentlicht worden ist, ersuche

ich Sie, mir pünktlich di « MM 10 . Anni d . I « . anzugeben,
^lche von der Bekanntmachung betroffenen Betriebe , sich in
hren Gemeinden befinden, wobei auszuführen bleibt, ob der
«rieb aufrechtzuerhalten oder bereits stillgelegt ist.

Gemäß § 4 der vorerwähnten Bekanntniachung kommen in
«rächt:
l. alle Brennereien und zwar

a) landwirtschaftliche Brennereien,
b)  Obstbrennereien,
c) Brennereien , die den Obstbrennereien gleichgestellt sind,
ü) gewerbliche Brennereien,
insbesondere alle Getreide -, Kartoffel-, Wein -, Obst- ,

Beeren - und Melassebrennereien (auch wenn vorüberge¬
hend in Zwischenbetriebe andere mehlige oder nichtmeh-
lige Stoffe verarbeitet werden),

7- Likör- und Hefefabriken,
a. Betriebe der Spirituosenindustrie , insbesondere Essenzen- ,

Kognak-, Obstwein -, Sprit -, Essig- und Trinkbranntwein
fabriken, Alkoholrektifizier- u Reinigungsanstalten,

*• Fruchtsaft- und Limonadefabriken.
Ich ersuche um sorgfältige Erhebung und erschöpfende An

damit alle Betriebe ersaßt und unnötige Rückschriften
^mieden werden.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Westerburg, den 24. Mai 1917.

Der Vorsitzende de« Kreisansschuste«.
Einer beachtenswerten Anregung des Ausschusses der Preu-

kn Aerztekammernentsprechend, ersuche ich ergebenst, in den

Bekanntmachungen der Termine für die öffentlichen Impfungen
und Wiederimpfungen in geeigneter Weise darauf Hinweisen zu
lassen, daß neben den amtlich angestelltm Jmpfärzten , auch jeder
approbierte Privatarzt zur Vornahme von Impfungen berechtigt
ist.

Berti«, den 1. Mai 1917.
Der Minister de« Inner«

Die Abteilung bittet die unterstellten Bürgermeister und
Gemeindevorsteher umgehend zu benachrichtigen, daß Leutnant
Weist seitens der Abteilung beauftragt ist, die für die Land¬
wirtschaft ausgeliehenen Pferde in den nächsten Wochen bei der
Arbeit und in den Quartieren jederzeit zu beaufsichtigen.

Auch ivollen die Bürgermeister pp. angewiesen werden , daß
den Anordnungen des Leutnant Werfi von den Landwirten jeder¬
zeit Folge zu leisten ist und daß Zuwiderhandlungen gegen die
vom stellv. General -Ksmmando gegebenen Vorschriften die Zurück¬
ziehung der Pferde zur Folge haben wird.

Frank fnrt a M., den 7. Mai 1917.
II. Ersatz-Abteilung FetdartillericAegiment Dr. 63.

Henrich, Hauptmannu. Adjutant.
* * +

*

A« die Herren Bürgermeister de« Kreise».
Abdruck zur Beachtung.
Mesterdnrg. den 19. Mai 1917. Der Kandrat

An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.
^ Der Kriegsausschuß für Ersatzfutter hat die Herstellung von

Stwhkraftfutter in großem Umfang in Angriff genommen . Die
Herren Bürgermeister werden daher ersucht, denjenigen Land¬
wirten , die noch Strohvorräte haben, aufzugeben , diese der Be¬
zugsvereinigung der deutschen Landwirte in Berlin W . 10, Gen-
thinerstraße , die den Ankauf des Strohs für den Kriegsausschuß
vermittelt , zum Verkauf anzubieten.

Ich bemerke, daß für das zu liefernde Stroh eine Anfuhr¬
prämie von 2 Mk. je Doppelzentner gewährt wird . Sollte es
nicht gelingen , durch die vorstehenden Maßnahmen genügende
Strohmengen zu beschaffen, so würde zu der Beschlagnahme des
Strohs geschritten würden müssen.

Mestertznrg. den 21. Mai 1917. Dev Kandrat.
Zur Behebung ausgetretener Zweifel teilt das Departement

mit , daß für die leihweise Ueberlassung von militärischen Ge¬
spannen an die Landwirtschaft usw. nicht die den stellv. General-
konnnandos zugewiesenen Pferdeaushebungsgebiete , sondern die
Abgrenzung der Korpsbezirke pp. maßgebend ist.

Berlin , den 7. Mai 1917.
Kriegsministerium. —Allgemeine» Kriegs -Departement.* *

Wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht . Demnach
sind diese Anträge in Zukunft nicht mehr an das stellv . Gene¬
ral -Kommando 8. Armeekorps in Coblenz, sondern an dasjenige
des 18. Armeekorps in Frankfurt a . M , zu richten.

Mesterdnrg. den 21. Mai 1917. Der Kandrnt.

Bekanntmachung
über die gewerbliche Verarbeitung von Reichsmünzen und den

Verkehr mit Silber und Silberwaren . Vom 10. Mai 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327 ) folgende
Verordnung erlassen:

§ 1. Wer ohne Genehmigung des Reichskanzlers Reichsmünzen
behufs gewerblicher Verwertung einschmilzt oder sonst verarbeitet,
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis



\

zu fünfzigtausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.
Ebenso wird bestraft, wer ohne Genehmigung des Reichs¬

kanzlers Gegenstände, die in erkennbarer Weise unter Verwendung
von Reichsmünzen hergestellt sind, feilhält, verkauft oder sonst in
den Verkehr bringt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 2.  Der Reichskanzler wird ermächtigt, Höchstpreise für
Silber oder Silberwaren festzusetzen. Er kann den Verkehr mit
Silber oder Silberwaren regeln, Bestandsaufnahmen an ordnen
und Bestimmungen über Beschlagnahmen und Enteignungen
treffen.

Er kann anordnen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Äark
oder mit einer dieser Strafen bestraft, werden und daß neben der
Strafe auf Einziehung der Gegenstände, auf die sich die strafbare
Handlung bezieht, erkannt werden kann, ohne Unterschied, ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

§ 3. Die Verordnung tritt am 14. Mai 1917 in Kraft. Der
Reichskanzler bestimmt, wann sie außer Kraft tritt.

Berlin, den 10. Mai 1917.
Der Stellvertreter de» Reichskanzlers. Dr. Helfferich.

Bekanntmachung
über Aluminium. Vom 16. Mai 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1. Die Errichtung neuer und die Erweiterung bestehender
Anlagen zur Herstellung von Aluminium, Tonerde (Alst Os) und
Tonerdehydrat ist nur mit Genehmigung des Reichskanzlers zu¬
lässig. Das gleiche gilt von der Umwandlung bestehender An¬
lagen in Anlagen zur Herstellung von Aluminium, Tonerde und
Tonerdehydrat.

Die Genehmigung ist für solche Anlagen nicht erforderlich,
mit deren Errichtung, Erweiterung oder Umwandlung bereits vor
Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen ist. Der Eigentümer
ist jedoch verpflichtet, dem Reichskanzler von solchen Arbeiten bis
zum 15. Juni 1917 Anzeige zu erstatten, und auf Erfordern
nähere Auskunft zu geben. Der Reichskanzler kann die Fort¬
setzung der Errichtung, Erweiterung oder Umwandlung der An¬
lagen verbieten.

8 2. Der Reichskanzler kann Bestimmungen über die Erzeu¬
gung, den Vertrieb und über die Preise und Lieferungsbedin-
gungxn von Aluminium und den daraus gefertigten Waren sowie
von Tonerde und Tonerdehydrat treffen. Er kann die Einfuhr
von Aluminium und den daraus gefertigten Waren sowie von
Tonerde und Tonerdehydrat regeln.

Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen gegen die
gemäß Abs. 1 erlassenen Bestimmungen mit Geldstrafe bis zu
einhunderttausend Mark und mit Gefängnis bis zu sechs Mo¬
naten oder mit einer dieser Strafen bestraft werden soiM daß
neben der Strafe auf Einziehung der Waren erkannt werden
kann, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Rücksicht
darauf, ob sie dem Täter gehören oder nicht

8 3. Der Reichskanzler kann Verträge über die Lieferung von
Aluminium und den daraus gefertigten Waren sowie von Ton¬
erde und Tonerdehydrat, die eine Lieferungspflicht von mehr als
einem Jahre begründen, für aufgelöst erklären. Diese Erklärung
ist insoweit ohne Wirkung, als der Vertrag durch Lieferung der
Ware erfüllt war.

Die Entscheidung des Reichskanzlers, daß die Voraussetzun¬
gen des Abs. 1 gegeben sind, ist endgültig.

8 4. Wer es unternimmt, ohne Genehmigung (§  1 Abs. 1)
oder entgegen dem Verbote (8 1 Abs. 2 Satz 3) Anlagen zu er¬
richten, umzuwandeln oder zu erweitern, wird mit Geldstrafe bis
zu einhunderttausend Mark und mit Gefängnis bis zu sechs Mo¬
naten oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Wer die im 8 1 Slbf. 2 Satz 2 vorgeschriebene Anzeige
nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder eine von ihm erforderte
Auskunft binnen der gesetzten Frist nicht erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geld¬
strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark und mit Gefängnis bis
zu drei Monaten oder mit einer dieser Strafen bestraft.

8 5. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin, den 16. Mai 1917.
Dev Stellvertreter de» Reichskanzlers, l)r. Helfferich.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Sulfat . Vom 16. Mai 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende
Verordnung erlassen:

§ 1. Der Reichskanzler ist ermächtigt, den Verkehr mit Sulfat
(kalziniertes und kristallisiertes Glaubersalz) zu regeln. Er kann
Vorratserhebungen über Sulfat und die zur Herstellung von
Sulfat erforderlichenStoffe anocdnen.

Ec kann bestimnren, daß Zuwiderhandlungen gegenk
Grund vorstehender Ermächtigung erlassenen Bestimmung
Gefängnis bis zu sechs_Monaten oder mit Geldstrafe^
zehntausend Mark bestraft werden sowie, daß neben
auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden kann, *m
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, öbtz
Täter gehören oder nicht.

8 2. Die Verordnung tritt mit den. Tage der Verkz,
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des;
krafttretens.

Berlin , den 16. Mai 1917.
. Der Stellvertreter des Reichskanzler«. Dr.«

■nt
Bekanntmachung

über die Beschäftigung von Strafgefangenen mit Auße
Vom 16. Mai 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
die Ermächtigung des Bundesrats zu ivirtschaftlichen Mahn,
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) CJ
Verordnung erlassen:

§ 1. Strafgefangene, die zu Arbeiten außerhalb der
anstalt angehalten werden können, dürfen während der Da»
gegenwärtigen Krieges mit solchen Arbeiten auch dann best
werden, wenn sî dabei von anderen freien Arbeitern nid)
trennt gehalten werden.

§ 2. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkünd,
Kraft. Sie ftndet Anwendung auch auf Personen, die bereit
ihrem Inkrafttreten verurteilt sind.

Berlin , den 16. Mai 1917.
Der Stellvertreter de« Reichskanzlers. Dr. Helffei,
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Im Einverständnis Eurer Hochwohlgeboren sind imi

er. den Bürgermeisterämtern Ihres Bezirks die Sachregister
Regierungsamtsblatt für 1916 zugestellt worden. ' 1

Nach Mitteilung der Redaktion des.Regierungs-AmÄ!
hier stehen die Meister, Empfänger mit Erstattung der Kost«,
aus.

Ich ersuche daher ergebenst, die Erledigung gefälligst:
lassen zu wollen.

Wiesbaden, den 9. Mai 1917.
Der Resierimgsprastdent. I . V.: v. U

dige J>ie Herren Bürgermeister ersuche'ich,für- - . . . - .
Bezahlung des Sachregisters Sorge zu tragen.
Westerburg, den 23. Mai 1917. Dpr Kgnd

Betr . : Kchmeigrpflicht der Hilfsdienstpftichtiger»
Auf Grund der 8 96 des Gesetzes über den Belage!

zustand nvm 4. Juni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes
11. Dezember 1915 bestimme ich für den mir unterstellten'
bezirk und — tm Einvernehmen mit dem Gouvernepr
den Befehlsbereich der Festung Mainz:

1. Den bei mil. Dienststellen auf Grund des Hilfsdienst An
oder freiwillig ehrenamtlich oder gegen Vergütung beschäsi
r >r~ ; r . . - :pl - <. . >. m . .. . ~ ‘ « Ame,Zivilpersonen ist verboten, anderen Personen über ArfundK
stand ihrer Tätigkeit bei der militärischen Dienststelle oder
die ihnen auf Grund dieser Tätigkeit bekannt gewordenen W«
sachen Mitteilungen zu machen, wenn sich die Pflicht zur
Heimhaltung aus der Natur der Sache oder aus einer besi'
Weisung der mit. Dienststelle ergibt.

2. Dieses Verbot bleibt auch' nach der Beendigung desA
Verhältnisses bei der mil. Dienststelle bestehen. veour

3. Zuwiderhandlungen sowie Aufforderung oder Am« roittfd
zu Zuwiderhandlung werden, soweit die bestehenden GesetzcWnu
höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis zu Mdra
Jahr , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder
strafe bis zu 1500 Mk. bestraft.

Frankfurt a. M.. den 24. April 1917.
Der stellv. kommandierende Ge!

Auf die vielseitigen Nachfragen nach Kriegsgefangene«(
nachfolgende Verfügung der Inspektion der Kriegsgefangene»
XVIII. Armeekorps zur Kenntnis gebracht:

Wegen des durch die vermehrte Einziehung einget^
außerordentlichen Mangels an Kriegsgefangenen, war die
tion nicht in der Lage, alle diesseitigten bewilligten Kries
genen zu stellen. Die Inspektion ist bis jetzt nur im
die bis zum 20|3. eingereichten Gesuche für Gefangenes
militärische Kommandos und bis zum 1/3. für die Grups
mandos zu stellen.

Westerburg, den 18. Mai 1917.
Der Uorsttzeude der Kriegswirtschaft«^

I . B . : Schmitt. m
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Viehzählung.
An die Herren Bürgermeister des Kreise«.

Am 1. Inni 1917 findet im Deutschen Reiche eim
meine Viehzählung statt. Sie erstreckt sich auf Pferde, R»
Schafe, Schweine, Ziegen, Kaninchen und Federvieh.

Den Tag der Viehzählung ersuche ich in ortsüblicl
zu veröffentlichen und dabei besonders zu betonen, daß
dir Zählung gewonnener» Ergebnisse in keiner W

adv» 1̂ 4. -WWW
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welchen steuerlichen Zwecken Verwendung stndeu
^Aefen«nd werde » .

Etwa auf den I . Juni fallende Veranstaltungen pp ., welche
tie ordnungsmäßige Ausführung der Zählung gefährden könnten,
fiid zu verlegen.

V Die erforderlichen Zählpapiere , nämlich:
1) die Zählbezirksliste (C) und
2 ) die Semeinbelifte (E ),

»erden den Herren Bürgermeistern übersandt werden . Sobald
die Zählpapiere dort angekommen sind , ist sofort festzustellen,
ob die Anzahl der Formulare ausreicht . Etwaiger Mehrbedarf
»ürde mir alsdann schleunigst anzuzeigen und naher zu begrün¬
den sein.

Der Zahlung ist die Haushaltung mit Vieh als Zähleinheit
zugrunde zu legen. Hierauf sind die Zähler besonders hinzu-
iveisen.

Besoirdere Anweisungen für die Zähler und die Gemeinde¬
behörden sind nicht erlassen worden . Da » Grfarderlkche ent¬
halten die Erläuterungen der Heiden Kisten C und E,
«eiche genau m beachten find. Zählkarten werden nicht
verwende!. Der Zähler hat innerhalb des ihm zugewiesenen
Wahlbezirkes non Gehöft r« Gehöft das in der Nacht vom
31. Mai f*»m 1. Juni 1917 vorhandene Vieh genau zu zählen
und die Zahl in die Spalten 6 bis 35 der Zählbezirksliste ein¬
zutragen ; dabei ist der Vordruck in den Spalten sorgfältig zu
beachten.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister , die Zählbezirke sofort
zu bilden und die Zähler und deren Stellvertreter zu ernennen.

Jedem Zähler sind 2 Zählbezirkslisten zu Ergeben . Reicht
wie Liste nicht aus , so ist , wie vorgeschrieben , eine zweite , dritte
usw. zu benutzen ; das Ankleben von Fahnen ist zu vermeiden.
Bon der Urschrift , die mit Tintenstift geführt werden kann ist
vom Zähler eine Reinschrift mit schwarzer Tinte anzufertigen , da-
bc: ist wieder peinlich darauf zu achten , daß beim ' Einträgen der
Zahlen die Spalten nicht verwechselt werden . In den Spalten
ohne Einträge dürfen über den Zeilen weder wagrechte noch
schräge Striche nach Nullen gesetzt werden . Die Zahlen sind deut¬
lich und möglich klein zu schreiben , damit Raum für die später
m'wmdigen Einbesserungen verbleibt . Die Reinschrift ist mit der
u:schrift genau zu vergleichen und sodann aufzurechnen . Beide
Stücke sind vom Zähler mittels Namenunterschrift zu beglaubigeii
°rd sofort spätestens am 2. Juni an die Gemeindebehörde ab-
jupeben- Die Zählbezirkslisten find von Ihnen ebenfalls nochmals

* grtttfoli ^ tioTen116” ® Ur£̂ ic^ 3U  unterziehen und etwaige Fehler zu

ige « «s Die auf Grund der Zahlbezirkslisten in dreifacher Ausfer-
Belagm VNg aufzustellende Gemeindeliste ist bestimmt l»t » rum 3.

ichsgesetz-S Mitnxwerfachee Ausfertigung mit de « Zählbexirhslifteu
rstelltenk «Urschrift und Reinschrift ) in einem Briefumschläge hierher einzu-
ernepr - Der Termin ist unter allen Umständen genau einzu

Men . Das dritte Exemplar der Gemeindeliste ist in der dor-
ilfsdienstz Mn Registratur aufzubewahren . Auch muß streng darauf ge-
ng beschißr en  werden , daß die Listen C als Zählbezirks - und E als
Artend K Mmeindeliste und nicht umgekehrt verwendet werden . Iu die
:elle oder E ist nur die Hauptsumme au » ' jeder
vordenen Mldezirksliste x« verrechnen,
flicht zur _ Westerburg , den 23 . Mai 1befunS ‘

1917.
mer

Der Kandrat.

. .M Pfingstverkehr.
ung oesL Die Lokomotiven und Wagen werden augenblicklich für die
w Wld  SÄf e der kämpfenden Heere der Volksernährung und Kriegs-

W gebraucht . Für Zwecke des Personenverkehrs stehen
"Ä ’ Lr ” Ä " ¥ m Umfange , ur B . ig - ib « ,m

£rü ? >>b- rlullun 9en und Zug - -r,Mu „ gea um -rm -idlich.
)ast oder «»durch werden die Züge für den Heeresbedarf und die Bolks-

' mahrung in Mitleidenschaft gezogen . Der Ernst der Stunde
. 2 8t  dringend , daß die sonst üblichen Ausflüge und Ver-

ibejkmt « Mgungsfahrten zu Pfingsten unterbleiben . Sonderzüge werden
fanaenen' Überhaupt nicht abgelassen. Mit Zurückbleiben
efanqe »^ in ^ "/bautritt oder unterwegs ist umsomehr zu rechnen , als.

Entinib̂ kartenverkauf in vielen Fällen eingeschränkt werden muß.
einaetie« ^ ' telgkarten werden in der Zeit vom 16 . bis einschl . 29 . d.

' ' * >, ,wS i erusgegeben werden. Wer nicht unbedingt reisen muß,
verzichte aus Benutzung der Eisenbahn . Das Vaterland ver-

lar die
n Krieg

“ nb  l ni  r ^ rtrauen . Fast die ganze damalige Welt trachtete
In  f 111 ? en SBa ff en  und Mitteln der Gewalt , des Hass-

& ihr , Ä mbUn9re3« " rnichten . Aber umsonst erschöpften
ĉ L^ C£„ ^ ^ ude im Erfinden neuer Qual und Pein gegen sie.
vro ihf tUnfl nmrb ein "euer Sieg für sie. Keine
Mühsal und Entbehrung , kem Leid und kein Tod schreckte sie.
An ihrer gottbegnadeten Glaubenstreue brachen sich die Wut und

triumphierte ihr Geist , der
** siegesbewußt jedes Opfer brachte , der alles hin-

hinniS nÄrsr UsJ !r £ unb ä“ gewinnen , der über den Tod
hinaus mit Adlersfittichen m das ewige Leben trägt.

. 3edes der christlichen Feste , das wir in diesem Kriege be¬
gehen zwingt uns , fernen Inhalt und seinen Sinn in Beziehung
sink n * ZU dem furchtbaren Erleben der Gegenwart . So ergibt
sich am dritten Kriegspfingsten der Vergleich unsers Kämpfens
mit dem aus der ersten Pfingstzeit . Den damaligen christttchen
Kämpfern gleichen die Deutschen an Opfertreue und Tapferkeit
an Heldenmut und Glaubensstärke , an Geduld und Einmut .'
rnn * ihS ei 9W Urm sT <F^ e' bie  vtcht zuschanden werden läßt,
um ihres Vaterlandes Leben , um ihres Volkstums Zukunft.

wie jene . Der Pfingstgeist der Kraft ^
und der Zuversicht hat m unserm Volke Macht wie einst in den
Jüngern Jesu und deren Gefolgschaft

gewährt , bisdie ältesten Bekenner des Christen¬
tums ihren Glauben zum Endsiege bringen konnten . Die Zeit
schien zuerst ganz und gar gegen sie zu sein . Ihre Gegner , im
^/vußtsem ihrer erdrückenden Uebermacht , hielten es für unmöglich,
daß selbst der zahe,te Widerstand der an Zahl und äußern
Machtinitteln so schwachen Christenscharen die Zeit überdauern
^vune . Auch unsere Feinde haben sich lange damit vertröstet,
s-" h s" siveite . Jetzt , am dritten Kriegspfingsten,

sie schon soweit , daran zu zweifeln . Ein Lioerpooler Blatt
hat gestehen muffen : „Die Zeit , die in den frühern Kriegsab-

iÄ ^ ^ eEndeter und später unser unsicherer Neutraler
war , ist jetzt entgultig in die Reihe unsrer Feinde eingetreten.
Können wir m dem Rennen um die Zeit gewinnen ? " Jeder
SSn ^ o 9 ma ^ e§  A ' M schwerer , diese Frage noch zu
bejahen Die Lage unseres Hauptfeindes England ist so, daß ihr
Ernst ihn erkennen läßt , seine Alleinherrschaft zur See die er
langst Nicht mehr aufrechtzuerhalten vermochte , schwinde desto
mehr , je langer sein verzweifeltes , aber vergebliches Kämpfen
tfrLnSnfi 1™« 1n f0rc!b(l Uetct ' aber sind am dritten
5^ Mv8sten dessen gewiß , daß die Zeit uns mit jeder Stunde

^ näherbringen muß , an dem unser Ausharren ge-

kens / chheimsen Ämm ^ chte eines guten , gerechten Frie-

Psingsten . Im besondern Maße
ist es das dritte Kriegspfingsten . Denn der Geist gibt in diesem
Kriege den Ausschlag . Der Geist gewinnt : der Geist unsrer

Dauben und unsrer Heimarmee , der Geist , der in unfern
Llbgra l̂en , in unfern Fliegern und in den Führern und Mann-
Sf ^ nnhftnrf r ;r ^ So °i e roie t m  jedem Arbeiter hinter dem
Schraubstock in jedem Bauern hinter dem Pfluge , in jeder Frau
a 1 ^kerlandischm Hilfsdienste waltet und wirkt . Der Geist der
Kraft » nd der Zuversicht , die uns die Gewißheit verleiht , daß
Deutschland siegend aus dem Kriege hervorgehen muß ist der
^e Gerst . Der deutsche Geist ist unser Pfingstwunder . Hätten
wir ihn nicht , so waren wir verloren . Aber sein Siegeswille

und Gottes Gnade . Nur der
ZElst , der Gottes ist gewahrt Dauer und Macht , der heilige

LUK L ff* SBe6t-s -sutzA

c im
fangene»
(SrupF

ctift *-

Drittes Kriegspfingsten.
^Kämpfer rvaren die ältesten Christen, Kämpfer für ihr höchs-te®Kupfer waren die ältesten Christen, Kämpfer für ihr höchs-

teistez' ^ v ^ ren Glauben. Am Pfingsttage wurden sie heiligen
" J , voll , des Geistes siegreicher Kraft und Zuversicht. Non^blftes siegreicher Kraft und Zuversicht ^ Von

T->if>? bgann , langsam zwar , aber unaufhaltsam ihr Siegeslauf.
erfüllte sie dl. Gl . ichd. it ein, » G °i„" s . der

zersetzt , der eine ganze Welt von Feinden überwindet . Sie
^nen Unterschied des Ranges und der Geburt , des

“t ° Ä S ol™ b I " BedrSügnis und N ° t blieb einer
'sbe - ^ ^ gleich , allesamt beseelt von heiliger Begeisterung , von

3Sl Öeil ® ,e9e- Der Geist Gottes hatte seine all-
'Ubl'Z Wunderkraft in ihre Herzen gesenkt . Vom ersten

iw ^ at ! lebte  in ihnen der Geist der Eintracht . Sie waren
W 1 «• Glauben und in der Wahrheit , eins in der Hoffnung

WB. Großes Hauptquartier , 22. Mai. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz R u p p r e ch t.
. .. . . . Vpern -Abschnitt , bei Loos , Oppy und in breiter Front

lebhaft btV  SCatPe 1Bar bUv̂ 'psiäiigkeit der Artillerie tagsüber

, mehreren starken Vorstößen , die vormittags bei Bulle-
court , spater bei Croffrlles einsetzten und völlig fehlschlugen , er¬
litten die Engländer blutige Verluste und büßten über 90 Ge¬
fangene etn.

O ^ Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
.. den Höhendes Chemin des Dames und der Aisne,

nördlich von Reims und vom oberen Vesle - bis zum Suippes-
Tal entwickelten sich zeitweilig heftige Artilleriekämpfe.

«üblich und südwestlich von Nauror , griffen die Franzosen
lm des Tages mehrmals unsere Höhenstellungen an . Die
dort kampfenden wurttembergrschen Regimenter schlugen den Feind
un ^ genstoß zuruck und behielten über 150 Gefangene ein.
Abends brach ein framosischer Vorstoß am Südhange des Pöl-
oerges fitboftlic ^ von ÄarvnvlÜers zusammen.

westlich der Maas lebte gestern das Feuer auf ; es kam
or zu kleinen Vorfeldgefechten , die uns Gefangene einbrachten.

. . unjerer Jagdstaffeln schoß in gleichzeitigem Angriff
bei Bouoancourt (nordwestlich von Reims ) 5 feindliche Fessel¬
ballons in Brand . 1



Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Nichts neues.

OestUchrr Kriegs schnuplatz.
Die Lage ist unverändert.

Zwischen Pres ^ S ? und̂ rna .̂ auf beiden Wardarufern
und an de? Struma zeigte sich die feindliche Artillerie wieder
tätiger als in den Vortagen . , ^ w  , f .,

WB Großes Hauptquartier , 23 . Mar. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Bei Julluch und Bullcourt wurden mehrere englische Vor¬

stöße die durch starkes Feuer vorbereitet waren, abgewresen.
Heeresgruppe deutscher Kronprinz.

An der Aisne- und Champagnefront hielt sich vormittags
die Kampstätigkeitder Artillerie in mäßigen Grenzen.

Nachmittags setzen nach plötzlicher Feuersteigerung von .der
Hochfläche von Paist) bis zum Walde von La Vrlle-aux-Bo s
starke französische Angriffe ein, bxc bis zum Abeick mit großer
Hartnäckigkeit wiederholt wurden. In dem zähen Nahkampf und
durch kräftige Gegenstöße hielten bayerische hanoverffche. meder-
schlessische und Posener Regimenter ihre Stellungen gegen mehr¬
maligen Ansturm und warfen den Femd zuruck. Erbitterte Hand-
grantenkänipfe in einzelnen Grabenstücken dauerten nachts an
Dem weichenden Feinde fügte unser Feuer erhebliche Verluste zw
Die Franzosen haben durch das Scheitern ihres Angriffs eine
blutige Schlappe erlitten.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
An der Lothringer Front und im Sundgau wurden feind¬

liche Erkundungsabteilungen vertrieben.
Gestlicher Kriegsschauplatz.

Mit kräftigem Wirkungsfeuer beantworteten mir das m Meh¬
rern Abschnitten auflebende Feuer der russischen Artillerie.

An der
Mazedonische« Front

war bet Sturm und Regen die Gefechtstätigkeit gering.
Der Erste Generalquartiermeister Ludendorff.
Mas geht t« Italien vor?

Schweiz. Grenze . 23. Mai. Mailänder Nachrichten zu¬
folge sind die Militärkommandanten von Mailand und Turin
zurückgetreten. Man bringt in der Schweizer Presse den Rücktritt
in Verbindung mit Vorgängen der letzten Tage, über welche me
italienische Zensur keine Nachrichten in das Ausland gelangen

^ Aus Stockholm melden die „Neue Zürch. Nachr." : Hier
weilende russische Sozialisten haben Nachrichten empfangen daß
sowohl in Frankreich und England als auch mItalien sich Er¬
eignisse vorbereiten, die ein ganz ähnliches Geffcht tragen wie
die, welche der russischen Revolution unmittelbar vorausgmgen.100000 Man« Verlust und kein Erfolg.

Die gescheiterte 10 . Isanzo Gffrnstvsl
Kchtvriz. Grenze . 23. Mm. Die Mll,tarkr,l,ker dm

Schweizer Blätter schreiben, man dürfe die r̂ iiemschen Verluste
in der ersten Woche der Jzonsoschlacht nach_ I >i,rmi>n-Elnsake Mit über 100 000 Alan

(Reichs-Gesetzbl. S . 811) auch Geltung für die nicht selbst
bauenden Pferdehalter, denen der Hafer im Wege des Au«

zugewwsen wwd.halter ên  Städten und Industrielands
die durch diese Herabsetzung betroffen sind müssen für die nä^
Monate in verstärktem Mähe aus bte Zusatz- und Srfoöfuttc^
verwiesen werden. Es werden alle verfügbaren Mengen
verwendet werden, um diesen Pferden nach Möglichkeit e.
Beifuttermengen zu geben. _ .. ' «a . ~

Kölbingen 23. Mar Der Gefreite Anton Wurm, gi
von hier, vor dem Kriege wohnhaft in Steele (Ruhr) .
durch Verleihung des Eisernen Kreuzes 2. Klaffe ausgezer

Girod . 23. Mai. Auch ein zweiter Sohn des Lan»̂
Johann Henkels, Gefreiter Max Henkels, hat für besonder Tap
feit 00t dem Feinde das Eiserne Kreuz 2. Klaffe erhalten.

Siikheim im Mai. Dem Hornisten Johann Hannapp  -
Sohn "der Witwe Georg Hannappel von hier, wurde vor eim̂ fp
Zeit das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen. -

Meudt . 22. Mai. Der Gefreite Georg Fluck, Sohn
Witwe Kaspar Fluck 1. von ĥ r, . erhielt für hervorra^
Tapferkeit in den heißen Kämpfen bei Renn» das Eiserne H
2. Kl. Der Ausgezeichnete steht schon beinahe 2 Jahre tm
unb ist der zweite Sohn aus der vorgenannten Familie, wel

l dieses Ehrenzeichen erhalten hat.

Holz-Versteigerung.
Dienstag , den 29. Mai 1917

Vormittags 10 Uhr amfnngeud
werden im Gemeindewald Distrikt Molsberscheid und

80 Stück Fichtenstämmezu 25 Fstm.
90 Stück „ -Stangen 1. Klasse

300 „ „ 2. und 3 Klasse
öffentlicht versteigert. j

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bel«
machung gebeten. "

UsttttM , den 23. Mai 1917.Der Bürgermeister : Kle«

Mssdienlimeliikßeltk
Limburg „Walderdorffer-Hof"
Es werden für sofort gesucht:
Dreher u. Former
dlessereiarbelter u* Kernniacli
Schlosser u. Schmiede
Ta ^löhner u . Steinbrucharbeiter
Fabrik - u. Er darbeit er.

ttUEN ^der''bî herigen' Lr̂ ppe'n-Einsatze mit über 100 O0O Mann
beziffern. Dies bedeutet etwa ein Siebentel aller,vermern. vw «.» — - . — an der Schlacht
beteiligten Truppen. Die italienischen Bahnen siiid noch s>ii
Heercszwecke. für Nachschübe und Rückbesörderung der Verwnn-
detentransporte gesperrt

Nach Schweizer Berichten aus London meldet „Dalli, Te-
leqrapb" von der Jsonzofront , die feindlichen Stellungen er¬
scheinen im längeren Verlaus der Känipfe fast uneinnehmbar.
Es sei möqlich, daß der ital . Generalstab seme Forderungen da¬
raus ziehen und den Angriff aus andere Teile der Front über¬
tragen werde. Die fremden Militärattaches an der Front sind
nach Rom zurückgekehrt. Amerika.

Kundgebung gegen de« Keieg . ^ . ,
WTB . Amsterdam . 2). Mai. (Süchtamtl.) »Central

News" erfahren von ihrem Korrespondenten in Philadelphia, oaff
dort eine große Kundgebung gegen den Krieg stattfand. Es oll-
dete sich ein Werbeausschuß, der die Kundgebungen >m ganzen
Lande fortsetzen will. Sie richten sich in der Hauptsache gegen
den Regierungsbeschluß, amerikaiiische Truppen nach Europa zu
senden. _ _

Kok krau-
Geld-Lose

| des Volkslieilstiitten -Vereins
vom Roten Kreuz

■ zum Besten eines Seeheims
■für Unteroftiziersfrauen und

-Kinder

|ä Mk.3,80 788S Geldgewinne
ISiehnng ain I «ml 2- Jnni

|7838  Geld- 200 000  Mk.gewinnev. v vv|Hanpt- m)0()0 30000■gewinn -
E20000 Mk. bares Geld.
[(Porto 15 Pfg .t jede Liste 20 Bfg.versendet Glücks -Kollekte

r. Deeck Kreuznacli

Verlören- a d de

Geldbörse in der NM
Gegen gute Belohnung ?*a
geben in der Kreird!
Druckerei. _„

lr» natnrreim

nihalt
ptcmbi

Rhein- und Mosel ^
Ylualitiils-Zigarrrn. 3ij«i Ueit

n.Zigaretten»tsb
K A. Seifenpulvk'6 ^

empfiehlt
Hans Hauer, Weßv^- -- ■ Di«tWo ist öiU
rAchaftshaus , LaMauHerrschaftshaus, Landlff»'

ner Anwesen f. Geflij
ob. landwirtschastl. ™
verkaufen. Besitzer scĥ ^^ —.,— ' " tü w"  ist
Hermann Krause.

Postlagernd Cobhf ,*) 5Dti

Aus dem Streife Westerburg _
Westerburg . 25. Mai 1917.

Das Eiserne Kreuz . Mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse
ausgezeichnet wurde der Landwehrmann Ludwig Wust , Sohn
des Herrn AnstreichermeistersWüst von hier.

Herabsebung der Haferralion . Durch die Verordnung
vom 22. März 1917 (Reichs Gesetzbl. S . 263) mußte mit Rück¬
sicht auf das Ergebnis der Haferbestandsaufnahme vom 15. Feb¬
ruar 1917 die Hafermenge, welche die Landwirte aus ihren
Vorräten an die Pferde verfüttern dürfen, für die Zeit vom 1-
qjuni bis 15. September 1917 auf die vorjährige Höhe von 3
Pfund täglich herabgesetzt, also die bisher zu der Normalration
von 3 Pfund gewährte Zulage von 1Pfund,  m Forffall ge¬
bracht werden. Was für die Perdehalter mit eigenen Vorräten
gilt hat nach § 16 der Haserverordnung vom 6. Juli 1916

ilili
WeweM

(Kroppach) Bhf. higelbach
Fernsprecher No- 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Saat -Wichen

gegen Saatkarten.
Koch- und Viehsalz

Kalnit
und Kalisalz

sofort lieferbar.
Für Salz und Dünger

bitten Säcke eiusenden.

werde « dieses Jahr eoZ Mgt
Landwirt, jeder ®etw' °uß
und Verein orrstcherl . ' ""r

Di-

s» p.
wer

gegen Tod, notwendig
Diebstahl und Blitze'
aüch «ur gegen Die
Blitz aUei« versichell
Alles' zu einer billig^
Urämie Anfragen
durch

H. Malz, frankfj
Bergweg 32, TeleV
Subdirektor der Alh
scheu Viehversicheru

schufta. G. zu
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